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Nie schützt sich Sie Frau vor wirt¬
schaftlichem Nuia Surch ScheiSung

Es ist nicht meine Absicht , auf das Probelm der Alimentation
W die Fragen von Schuld- und Nicht -Schuld einzugehen, sondern
^ will damit beginnen , von zwei Menschen zu sprechen , die beide

dem Abschluß einer Berufsausbildung stehen — ganz gleich in
^ lchem Fach . Hat der Mann sein Ziel vor der Erwählten erreicht.
! frden sie sich meistens auf Grund gegenseitiger Liebe heiraten .

gibt die begonnene Berufsausbildung oder die Stellung auf,
^ dort zu sein , wo eine „Frau bingehört " : nämlich in ihrem Seim .
■™t Laufe von 5 oder 10 Jahren ist seine „glühende Liebe" irgend¬
welchen mystischen Verwandlungsobänomen anheimgefallen , und

ehedem . reizende Frauchen ist ihm „ein Klotz am Bein " . Er „hat
x überhaupt nie geliebt "

. Erst jetzt hat er erfahren , was wahre
d^be ist . Auf dieser Grundlage wird eine Trennung oder Schei -
Nng bewerkstelligt. Sein Scheidungsgrund ist etwa „grenzenlose
Abneigung" und „Ehezerrüttung ". Sat er Glück, einen mit allen
Essern gewaschenen und mit allen Sunden gehetzten Rechtsanwalt

eine gefügige, unselbständige Frau , dann ist in wenigen Ma¬
nnten alles überstanden.

Mos dann ?
. Er gebt ruhig seines Weges , setzt seine Laufbahn fort , gründet

Mlejcht ^ ne neue Familie und endet satt und froh und geehrt.
^ 'Ne abgelegte , erste Frau , die ihre Laufbahn für das erste Seim
N «sab , wird von ihrem Ermann meistens sehr schäbig „pensioniert".
[

S ist merkwürdig, wie die Einnahmen eines Mannes plötzlich zu-
Mmenschrumpfen, wenn es sich darum handelt , seine geschiedene
Uesiau zu alimentieren . In den Ehen , die ja immer noch zur
Mehrheit gehören, wo die Frau den Erwerb aufgibt , die Arbeit ,
Mch die sie direkte Geldmittel verdienen kann, um sich ganz der
^ tigkeit einer Saussrau zu widmen, welch« Tätigkeit für sie nichts
M wieder nichts wert ist in dem Augenblick , in dem die Ebe aufge-
wst stützt Mann ja ganz unbehelligt durch die Ehe oder
^ len Auflösung mit seiner gesicherten Existenz da , mit seiner
^ « «nnität und seiner fachmännischen Erfahrung .
: Nefume:

' Er : (trotz eventueller Untreue ) geachtet, geehrt und
" Sesicherten Verhältnissen .

©te : ( trotz Treue und Ehrlichkeit) arm , beklatscht , davongejagt
ohne Beruf .

Nehmen wir dieselben Menscheu . Nach 10 Jahren ist er ibr ein
am Bein , und erst jetzt hat sie den Mann gefunden, der für

* m Frage kommt . Auch dieses Paar wird geschieden ,
n Eie heiratet den andern . Der abgelegte Mann , der nicht seine
Aibahn oder seine Berufsausbildung aufgab , landet schließlich

in einer neuen Ehe. Er wird nicht „pensioniert" , er riskierte
^ ts für feine Karriere , indem er sich wiederverheiratete .

Und die Moral von der Geschichte?
yj Nehmen wir wieder an , daß zwei Menschen sich aus „glühender
i,Ebe" verheiraten und — daß sie beide ihren Erwerb
Balten !

,^ . Nach 10 Jahren ist die Abneigung fällig ! Er wird dann nicht
haben , lebenslängliche Peixsion an seine Frau zu zahlen , von

er nichts hat . Und sie braucht nicht seine mit sauren Mienen
tz

- - -ess«nen Almosen anzunebmen , die mit der Zeit immer geringer
j^ bden , bis sie eines Tages ganz aufhören oder mit der Begrün -
«i» er in feiner neuen Ebe Kinder zu versorgen habe , auf

a Minimum herabgesetzt werden.
« lle diese , im höchsten Grade unerquicklichen Dinge , könnten

s!s> eben werden , wenn eine Frau , die zu beraten beabsichtigt ,
lick

"" ^er keinen Umständen davon abbringen läßt , erst ihre beruf-
^ Ausbildung zu vollenden und wo möglich , ihren Erwerb bei -
li - Edalten . Leider, kann man wohl sagen, sind unsere wirtschaft-
Itofe

1*
&

Un k sozialen Verhältnisse beute derartig , daß eine Frau sich
)u , ..veirat bemüht halten muß, jederzeit einem Erwerb nachgehen

kann-
tz-n ^febe ist heute nicht „bis in den Tod" (ob sie es jemals war .

• dahingestellt sein lassen ) . Liebe ist überhaupt nicht die
Sah^ ^ nde Basis für eine Ehe. Sie ist eher eine sehr schöne Zu-

beide Partner besteht die Lösung des Problems darin :
»Nh

c 1 seinen Erwerb . Jeder seinen Ehekontrakt ,
°der v n k°nn die grenzenlose Abneigung oder die Ehezerrüttung
trjt - »me große Liebe" zu einem anderen Menschen in Erscheinung
ih„ '. .oann kann ja jeder ungöichädigt seines Wegs geben, wohin

£.’* persönliche Tüchtigkeit und das Glück führen mag.
stjj„ j? chuld hier oder da — dort werden wir die ewigen Mißoer -
f« nn t öu suchen haben — das ist individuell verschieden . Oft
Lijj^ ^ ibstverständlich der Ermordete schuldig sein , und nicht der

v«rs^ '° Bedingungen für zwei Ehescheidungskandidaten sind grund-
dex ^ 'Eden . Im Sinne der obigen Ausführungen ist der Einsatz
d«, Mu und ihr Risiko bei Eingebung einer Ehe größer als das
Bejji e, r • ncs — und das ist , was philiströse und kleine Gehirne
« ohl 1°

!, Geschlechts meistens nicht begreifen. Aber daran wird
«eivei ^ ändern sein , denn Verstand ist stets bei wenigen nur

Eine deutsch-bulgarische
Ehetragikomödie

wenigen Ländern , die als einzige Form der Ehe-
? lrben n̂ ®

«. ..lediglich die obligatorische kirchliche Trauung
auch Bulga :

" ' - ' ' "
—, - „ _ rten . Hier handhabt nicht der Stan -

« •i?n*)ctn ausschließlichder Pope das Amt der Menschen -
"»ch v .Eniuhrung. Aus Popen zusammengesetzte Gerichte sind es
^ üh-n Ehescheidungsrecht in nicht eben salomonischer Form
^ en E vor Standesbeamten im Auslande zwischen Bul -

k; Äderen Staatsangehörigen abgeschlossenen Zivilehen
"t s . - ;

^ eilige Synode der Prawoslawen (Alleinrechtgläubigen )
^ ,0 ' la Nicki ni - L b »Q[s ,aIs rechtsgültig an . Sie betrachtet sie vielmehr

8<*ien i»! ( e ' °^s Evilde Ehen . Alle fortschrittlich gesinnten Bul -
se.9cn die obligatorische kirchliche Ehe und die Ver¬

ben MEsetze, di « an das mittelalterliche Spanien erinnern ,
?eigt ein ? °

«
lurm . Bisher vergebens . Wir sehr sie Recht haben ,

<? e
t
uc Skandalaffäre in Sofia , die der Chronist auch den

nicht vorenthalten darf , da in diesem Falle eine
. Der sw leidtragende Teil ist.

Ü!* ^ Qfehn « ; rI tC9U o : Unmittelbar vor dem Weltkriege beiratete
»

"Ede vor ^ Stubcnt in München eine Deutsche . Die Ehe
k!?ch den Münchener Standesbeamten geschlossen, ist also
o st« man Ecjetzen rechtskräftig . Die kirchliche Weihe
„ ien beton « rLt . vierzehnjährigem Zusaminenleden in Bul¬
ach den ?̂ ,QUf einmal der Makedonier darauf , daß seine Ehe
^ siiltig 47- " 2 >chen Kirchengesetzen — die Zivilaeieke ickweiaen —iit ä ' 7" " § uchengesetzen — die Zivilgesetze schweigen —
r.-

’je half er r;» tenotypistin batte es ihm nämlich angetan .
Polung" vn » Er schickte ganz einfach seine Frau „zur Er -

Den it ^° i^ ^ "^ land , ließ sich im Eilverfahren von einem
- »ui* Geliebten trauen und gab der erstaunten Mit -

^ l -chen Gij »
" tsanzeiger " kund und zu wissen , daß er alle

j:Mg «n -c J einer 'bm zivil angetrauten , also unrecht-
d^ trag«. Ein ^ „ ^ be und auf seine nunmehr rechtmäßige Gattin
il ^ schen und d --r

"^ ustungssturm innerhalb der Sofioter Auslands -
Aeckî n ^ ^ l^ ". Bulgaren war die Antwort . Die gesell -

betr^ en-
^

«^» -
' aubcren Burschen erfolgte.

» n, neuen .unterrichtete Ehefrau kehrte wenige Tage
iioter ihres Gatten zurück und erfährt erst

9Nn«s. si « ZUtallig von der Doppelehe ihres sauberen" N letzt hilfeheischend von einem Deutschen zum

Rollkutscher Eromwell
Gibt es einen staatlichen Schutz des Lrauenmordes?

Eine Frau , Mutter von dreizehn Kindern , hat die Gesetzgeber
um Schutz angefleht , um nicht noch weitere Kinder bekommen zu
müssen , da eine neue Geburt höchstwahrscheinlich ibr Leben kosten
würde . Der Mann , ein Rollkutscher , gehört zu jener Sorte , die
„believes in big families "

, wie der Amerikaner sagt — das heißt ,
er glaubt wie gewisse Leute in unserem Vaterlande , daß eine große
Kinderschar das Einzigseligmachende ist. Er hat ja auch nicht die
dreizehn Kinder bekommen , und sein Leben schwebt ja auch nicht in
Gefahr , wenn ein vierzehntes oder fünfzebntes kommt .

Die eingangs erwähnten 13 Kinder sind im Laufe von knapp
10 Jahren geboren worden. Rur vier davon sind am Leben. Die
Mutter , Frau Cromwell , erlaubt sich, zu behaupten , daß es gleich¬
bedeutend mit Mord sei , von ihr zu verlangen , noch weitere Kinder
in die Welt setzen zu sollen . Um dieser Ermordung entgehen zu
können und sich für die Kinder , unter denen das eine Krüppel ist,
zu erhalten , bat sie sich unter den Schutz der Gesetze gestellt und ver¬
langt , daß man ibr den Mann (buchstäblich gesprochen ) vom Leibe
halten solle .

Diese einzigdastebende Eerichtssache hat in Amerika großes
Aufsehen erregt . Die bekanntesten Frauen des öffentlichen Lebens
äußern sich in dieser Angelegenheit und zwar zugunsten der Frau
Cromwells . Dr . Mary öalton , eine führende Feministin und
Verwalterin des Dr . Halton Fonds für junge Mädchen, sagt :

„Diese veraltete Idee vom Glück durch Kindersegen, ist der
sicherste Weg das Menschengeschlecht , die Liebe und das Familien¬
leben zu untergraben .

"
Margaret Sänger , vieljährige Leiterin des Vereins „Frei¬

willige Mutterschaft " sagt :
„Ich glaube , daß der öffentliche Ankläger die Gesetzbücher

eines jeden Staates durchsuchen kann, ohne auch nur in einem
einzigen, Gesetze zum Schutz der Frau gegen sogenannte eheliche
Forderungen zu finden ."

Auf Veranlassung der „Soman Society " ist der kinderfanatische
Rollkutscher festgenommen worden. Es war natürlich sehr schwer,
stichhaltige Begründungen zu einer Festnahme zu finden . Schließ¬
lich machte man ausfindig , daß man seinen Fall unter den Para¬
graphen „Technischer Friedensbruch " - rubrizieren könne .

Natürlich war der Mann , dessen Ideal nun mal große Familien
sind , rasend und zischte : „Ich bin mit ihr verheiratet , und niemand
anders , und ich kann tun und lassen , was mir paßt .

" Daraufhin
wurde er festgenommen — und auf Veranlassung der „Soman
Society " soll eine Untersuchung von Cromwells mentalem Zustand
eingeleitet werden. j

Der öffentliche Ankläger , der Staatsanwalt James O . Shan¬
non äußert sich folgendermaßen :

„Dieser Fall ist vollkommen klar . Frau Cromwell hat das
Recht , ihren Mann zu verlassen und ihn um Alimente zu ersuchen .
Ich «möchte im übrigen nicht unerwähnt lassen , daß falls ein intelli¬
genter Mann den Standpunkt des Rollkutschers Cromwell teilte ,
trotzdem er ärztlicherseits betreffs des Gesundheitszustandes seiner
Frau gewarnt worden war , er entschieden verurteilt werden müßte.
Das ist aber nicht die Hauptsache . Die Hauptsache ist die : was
sollen wir im allgemeinen mit derartigen Angelegenheiten tun .
Die Lösung dieser Ausgabe fällt ja eigentlich den Aerzten zu und

anderen . Die deutschen Behörden können nichts für sic tun , da sie
nach deutschem Rechte durch ihre Ehe bulgarische Staatsangehörige
geworden ist . Der Makedonier aber , pochend auf das Exarchatstatut ,
verbringt in Wonne seinen Honigmonat . Die genarrte Deutsche hat
den Fall der Staatsanwaltschaft übergeben und ihren ehemaligen
Lebensgefäbrten der Bigamie angeklagt . Ob indessen gegen ihn
vorgegangen Äerden wird , ist zunächst mehr als fraglich, da die ge¬
samte Povenzunft Hölle und Himmel gegen die deutsche „Konku¬
bine" mobil gemacht bat , die zwei Jahre in Deutschland und 12
Jahre in Bulgarien die Stellung der Ehefrau vor den Zivilgesetzen
hatte .

Die Moral von dieser durchaus nicht einzig dastehenden Affäre
ist , daß der bulgarische Staat bald mit den veralteten Vorrechten
der Kirche aufräumen und endlich die Haager Konvention unter¬
schreiben muß, wodurch er sich verpflichten würde , die in einem an¬
deren Lande rechtsgültig geschlossene Ehe innerhalb seiner Grenzen
anzuerkennen. Die bulgarische Popenschaft aber kann man zur
„Moral " ihres E^archatsstatuts nur aufrichtig beglückwünschen . In
den Gesetzbüchern nicht nur der zivilisierten Länder , sondern selbst
vieler afrikanischer Negerstämme soll der Passus stehen , daß nie¬
mand eine Ebe eingeben darf , bevor seine frühere Ebe aufgelöst
oder für nichtig erklärt worden ist. Will Bulgarien hinter diesen
Ländern zurückstehen ? Dr . L .

Das Recht auf den Mädchennamen
Die Frau bat nach den Bestimmungen unsres Bürgerlichen

Gesetzbuches bei der Eheschließung ohne weiteres den Namen des
Ebemannes anzunebmen und den bis dahin geführten Familien¬
namen ihrer Eltern aufzugeben. Dieser Zustand führt heute, wo
viele Frauen sich vor ihrer Ebe durch ihre Arbeit und ihre Fähig¬
keiten einen Ruf in der breiteren Oeffentlichkeit oder auch nur in
einem begrenzten Kreise erwerben , zu immer größeren Unzu¬
träglichkeiten . Anerkennung und Vertrauen , die oftmals in
bartem Ringen des Berufskamvfes erworben wurden , gehen sum
großen Teil bei der Eheschließung mit der Aufgabe des bekannten
Namens wieder verloren . Um diesem Verluste vorzubeugen , haben
viele Frauen den Ausweg befchritten, nach der Eheschließung ihren
Mädchennamen mit dem Namen ihres Gatten zu einem Doppel¬
namen zu verbinden . Die gesetzliche Berechtigung zur Führung
eines solchen Doppelnamens ist jedoch bei der heute noch gültigen
Fassung des B .E .B . umstritten . Bereits im Jahre 1912 bat sich das
Reichsgericht in einer Entscheidung auf den Standpunkt ge¬
stellt, daß der Mädchenname einer Frau ihr bei der Eheschließung
keineswegs ganz verloren gehe , weil er ja auch in einigen Fällen ,
wie Ehescheidung , Namensgebung für ein uneheliches Kind , Adov-
tion nur durch die Ehefrau , wieder in Kraft trete und deshalb ein
ausdrückliches Recht auf die weitere Führung des Mädchennamens
in Verbindung mit dem Namen des Ehegatten lediglich aus dem
einen Grunde nicht im B .G .B . festgelegt worden sei , weil diese Fest¬
legung entbehrlich erschien . Auch das sächsische Justizmini¬
sterium hat 1908 entschieden , daß die Frau mit Einwilligung des
Ebemannes den Doppelnamen führen dürfe , und das preußische
I u st i z m i n i st e r i u m ist ihm im Jahre 1923 dieser Auf¬
fassung gefolgt. Ebenso hat sich in der Schweiz bei genau den
gleichen Rechtsgrundlagen wie in Deutschland schon seit langem
ein Gewohnheitsrecht der Frau auf Führung des Doppelnamens
unbehindert entwickelt . Trotzdem ist in Deutschland die Ehefrau
mit dem Doppelnamen immer noch bureaukratischen Schikanen aus -
gesetzt. Noch in den letzten Jahren hat die Polizei einmal von einer
Aerztin die sofortige Entfernung ihres Namensschildes mit dem
Doppelnamen verlangt . In einem anderen Falle drohte ein Staats¬
anwalt eine Bestrafung an , weil eine Frau mit ihrem Doppelnamen
eine Unterschrift geleistet hatte . In einem dritten Falle wurde der
Antrag einer Frau auf das Recht zur Führung des Doppelnamens
vom zuständigen Amtsgericht wie ein Antrag auf Aenderung des
Familiennamens behandelt , d . b . auf dem langwierigen Jnstanzen -

nicht den Juristen . Aerztliche Wissenschaft und verbesserte soziale
Verhältnisse stellen ja im Grunde die erforderliche Hilfe in diesen
Dingen dar . . . .

" Und hier ist der Punkt , bei dem diese sensatio¬
nelle Geschichte anfängt , für alle Frauen aller Länder von größ¬
tem Interesse zu sein . Diese Frage ist bis jetzt noch in allen Gesetz¬
büchern unbeantwortet geblieben : Ist eine Frau dazu gezwungen,
sich zu Tode schinden zu lassen , weil sie mit einem kinderwütigen
Mann verheiratet ist, oder mit einem Mann von Rollkutscher Crom-
w ^ lls Mentalität , der sich in seinen höchsten Idealen gekränkt fühlt ,
wenn seine Frau nicht von der Vortrefflichkeit einer großen Familie
überzeugt ist ? Soll eine Frau denn dazu gezwungen werden , die
Schar ihrer unmündigen Kinder durch den Tod zu verlassen, wenn
der Arzt ihr erklärt hat , daß sie es einfach nicht aushalten kann,
noch mehr Kinder zu gebaren und der Mann in seiner Unbelebr -
barkeit seinerseits erklärt , daß ihn das ganz und gar nichts angeht ?
Wenn die Frauen , die durch die Ueberbllrdung mit Geburten lang¬
sam dahingemordet wurden , sich einmal versammelten , es wäre eine
Millionenversammlung .

Ein amerikanischer Journalist hat Frau Cromwell in ihrem
mehr als ärmlichen Heim besucht . Während sie mit ibm sprach ,
ruhten ihre steifen Arbeitshände nicht eine Minute . Sie macht
Heimarbeit , womit sie zur Zeit sich und die Kinder , die ihr helfen,
ernährt . Die Wiege ist in der Familie nie außer Betrieb gesetzt
worden, erzählt Frau Eromwell . Ihre armselige Bleibe ist für sie
aber doch ihr „Heim"

, in dem sie sich recht wohl fühlt , seitdem der
Mann , den sie fürchtet, daraus entfernt wurde . Sie beansvruckt
für sich nichts weiter , als ihre Stube , ihre Kinder und Ruhe . Sie
könne ihre Kinder selbst versorgen, meint sie . wenn nur nicht welche
dazukommen. Lobend erwähnt sie , daß ihr Ehemann nicht zu trin¬
ken pflegt , nur ausnahmsweise , wenn seine Kameraden ihn dazu
einladen . Dann wird er aber auch völlig betrunken , kommt nach
Hause und zerschlägt alles . Die Kinder erzählen , daß sie einmal in
ihrem Leben einen Weibnachtsbaum gehabt hätten , und die Er¬
innerung daran erfüllt sie noch heute mit Stolz .

Wie würde sich nun das Seitenstück zu dieser Tragödie in
Deutschland gestalten ? Was würden die deutschen Handbaber
des Gesetzes sagen öder tun , wenn eine Frau sie aussuchte und um
Schutz' bäte , weil ibr Ehemann sie vermittels Schwangerschaften
mordet ? !

Darauf weiß wohl hier keiner eine Antwort . Es wäre aber
entschieden interessant , einen deutschen Fall Cromwell zu erleben.

Würde man einer solchen Frau antworten : „Liebe Frau , in
Ihre intimen Eheangelegenheiten können wir uns aber wirklich
nicht einmischen ?" — oder würde man einen Paragraphen schaffen ,
der das Leben solcher Unglücklichen und Geplagten schützte ?

Jedenfalls würde dieser Paragraph bei gewisien Leuten wieder
einen Sturm der Entrüstung Hervorrufen, denn unter dem Schlacht¬
ruf „ Schach den Kinderlosen" sind sie ja andauernd bemüht , über den
Eeburtcnrückganll zu lamentieren , wollen von jedem Ehepaar , das
nach einjähriger Ehe noch kein Kind vorzuweisen hat ( Heilige
Ignoranz ) Kinderstcuer verlangen und nach besten Kräften zur
weitmöglichsten Proletarisierung beitragen , ohne zu bedenken , wie
schwer sie sich durch ihren Fanatismus an den geborenen und noch
nicht geborenen Kindern — und — vor allem — an den schwerge¬
prüften Müttern versündigen . Grete Herdegen.

wegc mit erheblichen Kosten , Vorschüsien usw . Das Einspruchsrecht
des Ebemannes spielt hier nur eine untergeordnete Rolle , weil
selbst Urteile gegen eine Frau auf Herstellung der ehelichen Lebens¬
gemeinschaft nicht der Zwangsvollstreckung unterliegen , außerdem
aber auch die Frau ibr berechtigtes Interesse an der weiteren Füh¬
rung ihres Mädchennamens geltend machen kann.

Es ist deshalb zu begrüßen, daß beute auf Grund eines bei der
dritten Lesung des Justizhaushaltes im preußischen Land¬
tage angenominenen demokratischen Antrages Aussicht auf Be¬
seitigung dieser Rechtsunklarheit besteht . Wird diesem Anträge auch
im Reiche stattgegeben, so inuß den entsprechenden Bestimmungen
des B .E .B . eine Ergänzung angefügt , und damit das Recht der
Ehefrau auf Führung des Doppelnamens gesetzlich verankert
werden. H . S . -

Erforschung des indonesischen Mutterrechts . Die Abteilung
„Literatur " der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Holland
wird demnächst ein eigenes Wörterbuch über das Mutterrecht bei
der indonesischen Bevölkerung , das sogenannte „Adat - Recht " ,
herausgeben ,

' das sechs verschiedene Sprachen der Eingeborenen des
südostasiatischen Archipelgebietes berücksichtigen soll .

Die erste deutsche Aerztin , die zur Ablegung des ärztlichen
Doktorexamens zugelassen wurde , ist Dorothea Er kleben , ge¬
borene Levorin , gewesen . Sie hat im Jahre 1754 an der Unniversi-
tät Halle ihre Prüfung bestanden. Der König Friedrich II . von
Preußen hatte ihr durch eine Weisung an die Universität die Ab¬
legung des Examens ermöglicht. Das originelle Thema ihrer Dok-
torschrift lautete : „Darüber , daß ein zu eiliges und zu angenehmes
Heilverfahren oft die Ursache einer unsicheren Heilung wird .

" Schon
1742 hatte Dorothea Erxleben eine längere Schrift veröffentlicht , <
in der sie hervorhob , wie unvernüftig cs sei , die Frauen vom aka¬
demischen Studium auszuschließen. Die Hallenser Professoren waren
anscheinend nicht sehr erbaut darüber , daß sie eine Frau zur Dok¬
torprüfung zulassen sollten. Sie suchten die Prüfung nach Möglich¬
keit auszudehnen , aber Frau Erxheben bestand das Examen glän¬
zend . Danach ging diese Vorkämpferin der Frauenbildung in ihre
Heimatstadt Quedlinburg zurück und war dort als viel aufge¬
suchte Aerztin bis zu ihrem Tode im Jahre 1762 tätig .

kjauswirtfchastliches
GK . Heibelbeersaft. Rein ausgelesene Heidelbeeren werden ge¬

preßt . Hat der Saft sich gesetzt, sind auf ein Liter hellen Saft 500
Gramm Zucker zu geben und kocht ihn eine Viertelstunde , wobei er
rein abgeschäumt wird . Dann werden 4 Gramm ganzen Zimt und
einige Nelken hinoingegeben und der Saft nochmals eine Viertel¬
stunde gesotten. Hierauf wird er durch ein nahgemachtes Tuch ge¬
gossen und läßt ibn , bevor er in Flaschen kommt, gehörig auskühlen .

Johannisbeersaft . Abgerupfte reine Johannisbeeren gibt man
am besten in einen neuen irdenen Topf und stellt ibn gut bedeckt
oder mit weißem Tuche fest Überbunden, in kochendes Wasser, so daß
kein Wasser eindringen kann, gießt nach einer halben Stunde den
Saft ab und wiederholt dies öfter . Um diesen mehr austreten »u
lassen , müssen mit dem Holzlöffel die Beeren tüchtig gerührt wer¬
den, während sie in koihendem Wasser stehen . Der ausgezogene Saft
bleibt über Nacht stehen und gießt ihn andern Tags durch ein grob¬
leinenes Tuch . Zu drsi Kilo Beeren sind 750 Gramm gebröckelten
Zucker und etwas Wasser dazu zu nehmen und läßt alles zusammen
eine gute Viertelstunde oder darüber sieden , schäumt fleißig ab und
füllt den erkalteten Saft in Flaschen. Er ist vielseitig zu gebrauchen
und wird zuweilen sogar dem Himbeersaft vorgezogen. Mit Soda¬
wasser gibt er ein überaus erfrischendes Getränk , schmeckt sehr gut »u
süßen Reis - und Grießiveisen und ist billiger wie Himbeersaft. Die
großbeerigen Johannistrauben eignen sich am besten dazu, weil sie
am saftreichsten sind.
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